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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1975

Norm

EGZPO ArtXLII Abs3 IA

EGZPO ArtXLII Abs3 III

Rechtssatz

Nach dem Wortlaut des Abs 3 des Art XLII EGZPO soll dem Kläger, der noch nicht weiß, was ihm der Beklagte schuldet,

die Möglichkeit erö:net werden, in einem einzigen Verfahren sich diese Kenntnis zu verscha:en und auch die

Verpflichtung des Beklagten zu der dem Kläger gebührenden Leistung zu erreichen (Hier: Pflichtteilsanspruch).
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